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1. Planungsanlass  

Freiflächen-Photovoltaikanlagen gelten nicht als privilegierte  Vorhaben im Sinne des § 35 

BauGB. Insofern kann Baurecht nur über einen Bebauungsplan geschaffen werden. Im 

Sinne des Entwicklungsgebotes ist für den Geltungsbereich der 21. Änderung des Flä-

chennutzungsplans „Solarkraftwerk Liebfrauenberg“ der Welterbestadt Quedlinburg die 

Ausweisung eines sonstigen Sondergebietes gem. § 11 Abs. 2 BauNVO notwendig.  

Damit werden die planungsrechtlichen Voraussetzungen für die Erzeugung von Solar-

strom geschaffen. Der Änderungsbereich umfasst das Areal des geplanten vorhabenbe-

zogenen Bebauungsplanes „Solarkraftwerk Liebfrauenberg, 2. BA“ . 

Der wirksame Flächennutzungsplan stellt den Planungsraum als Wald, Fläche für die 

Landwirtschaft und Umgrenzung von Flächen für Maßnahmen von zum Schutz, zur Pflege 

und zur Entwicklung von Natur und Landschaft dar. Die geplante Nutzung als sonstiges 

Sondergebiet im Sinne von § 11 Abs. 2 BauNVO lässt sich deshalb nicht aus dem wirksa-

men Flächennutzungsplan entwickeln. Insofern soll zur Schaffung einer städtebaulichen 

Ordnung der Flächennutzungsplan der Welterbestadt Quedlinburg gemäß § 8 Abs. 3 

BauGB im Parallelverfahren geändert werden.  

Entgegen des Aufstellungsbeschlusses vom 04.06.2020 soll der Änderungsbereich ge-

ändert werden.  

Zielstellung ist die Überplanung des Plateaus sowie des Nordbereiches der aus der Nach-

sorge entlassenen Deponie, welche direkt südlich an den Geltungsbereich des vorhaben-

bezogenen Bebauungsplanes Nr. 49 “Solarkraftwerk Liebfrauenberg“ und die 18. Ände-

rung des Flächennutzungsplans der Welterbestadt Quedlinburg anschließt.  

Im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung der Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 

Abs. 1 BauGB sowie der Behörden und Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 1 

BauGB zur 18 Änderung des Flächennutzungsplans der Welterbestadt Quedlinburg für 

den Bereich „Solarkraftwerk Liebfrauenberg“, welche in der Zeit vom 06.10.2017 bis zum 

13.11.2017 erfolgten, war der in Rede stehende Änderungsbereich bereits Bestandteil.  

Aufgrund der bodenschutzrechtlichen bzw. abfallrechtlichen Bedenken zum vorhabenbe-

zogenen Bebauungsplan der unteren Bodenschutzbehörde wurde seinerzeit von einer 

weiteren Überplanung abgesehen.  

Zwischenzeitlich erfolgte im Februar 2022 durch die iwb Ingenieure Infrastruktur GmbH & 

Co. KG – Braunschweig – im Auftrag des Vorhabenträgers ein entsprechender Antrag für 

die Errichtung einer PV-Anlage auf der ehemaligen Deponie Liebfrauenberg.  
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Mit diesem Antrag wurde der Nachweis erbracht, dass mit der Errichtung, dem Betrieb 

und Rückbau der Anlage die Funktionsfähigkeit der Oberflächenabdichtung und -

entwässerung durchgehend und auch nach dem Rückbau der Anlage und darüber hinaus 

bestehen bleibt.1 

Da die Stellungnahmen aus dem Jahr 2017 bei der Entwurfserarbeitung für die 21. Ände-

rung des Flächennutzugsplans berücksichtigt wurden, wird von einer Wiederholung der 

frühzeitigen Beteiligungen abgesehen. 

 

 

 

  

 
1 Antrag für die Errichtung einer PV-Anlage auf der ehemaligen Deponie Liebfrauenberg vom Februar 2022 
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2. Vorgaben und Rahmenbedingungen 

2.1 Rechtsgrundlagen 

o Baugesetzbuch (BauGB) i. d. F. der Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBl. I. 

S 3634), zuletzt geändert durch Artikel 11 des Gesetzes vom 8. Oktober 2022 (BGBl. I 

S. 1726) 

o Baunutzungsverordnung (BauNVO) i. d. F. der Bekanntmachung vom 21. November 

2017 (BGBl. I S. 3786), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 14. Juni 

2021 (BGBl. I S. 1802)  

o Planzeichenverordnung (PlanZV 90) i. d. F. der Bekanntmachung vom 18. Dezember 

1990 (BGBl. 1991 I S. 58), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 14. Juni 

2021 (BGBl. I S. 1802) 

o Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege  (Bundesnaturschutzgesetz - 

BNatSchG) i. d. F. der Bekanntmachung vom 29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2542), zuletzt ge-

ändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 18. August 2021 (BGBl. I S. 3908)  

o Naturschutzgesetz des Landes Sachsen-Anhalt (NatSchG LSA) i. d. F. der Bekannt-

machung vom 10. Dezember 2010 (GVOBl. LSA S. 56),  zuletzt geändert durch Artikel 1 

des Gesetzes vom 28. Oktober 2019 (GVBl. LSA S.  346) 

o Hauptsatzung der Welterbestadt Quedlinburg in der aktuellen Fassung  

 

 

2.2  Geltungsbereich  

Der räumliche Geltungsbereich der 21. Änderung des Flächennutzungsplans der Welter-

bestadt Quedlinburg befindet sich nördlich der Welterbestadt Quedlinburg und umfasst 

eine Teilfläche des Flurstücks 4 in der Flur 49 der Gemarkung Quedlinburg. 
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2.3 Planungsbindungen 

Bauleitpläne unterliegen den Zielen und Grundsätzen der Raumordnung . Dabei sind 

die einzelnen Bundesländer gebunden, übergeordnete und zusammenfassende Pläne 

oder Programme aufzustellen.  

Für Planungen und Maßnahmen der Welterbestadt Quedlinburg ergeben sich die Ziele, 

Grundsätze und sonstigen Erfordernisse der Raumordnung aus folgenden Rechtsgrund-

lagen: 

• Raumordnungsgesetz (ROG) vom 22.Dezember 2008 (BGBl. I S. 2986), zuletzt ge-

ändert Artikel 2 Absatz 15 des Gesetzes vom 20. Juli 2017 (BGBl. I S. 2808)  

• Verordnung über den Landesentwicklungsplan 2010  des Landes Sachsen-Anhalt 

(LEP-LSA 2010) vom 16.02.2011 (GVBl. LSA S. 160) 

• Verordnung Regionaler Entwicklungsplan für die Planungsregion Harz (REP Harz)  in 

der Fassung der Bekanntmachung vom 23.05.2009 unter Berücksichtigung der 1. 

und 2. Änderung in Kraft getreten durch öffentliche Bekanntmachung vom 22.05. / 

20.07.2011 sowie dem Sachlichen Teilplan „Erneuerbare Energien-

Windenergienutzung“ mit der Bekanntmachung vom 19.12.2015  

Im Verlauf des Aufstellungsverfahrens ist die Vereinbarkeit mit den Zielen und Grundsät-

zen der Raumordnung zu prüfen. Rechtsgrundlage hierfür ist § 4 Abs. 1 ROG.   

Nach § 3 Nr. 6 ROG sind solche Vorhaben, die die räumliche Entwicklung und Ordnung 

eines Gebietes beeinflussen, als raumbedeutsam zu beurteilen. In diesem Zusammen-

hang entscheiden also die Dimension der Freiflächen-Photovoltaikanlage, die Besonder-

heit des Standortes sowie die vorhersehbaren Auswirkungen auf gesicherte Raumfunkti-

onen, die Raumbedeutsamkeit. 

Gemäß geltender Rechtsprechung trifft das regelmäßig dann zu, wenn infolge der Größe 

des Vorhabens Auswirkungen zu erwarten sind, die über den unmittelbaren Nahbereich 

hinausgehen (Raumbeanspruchung, Raumbeeinflussung).  

Die Begründung des LEP-LSA 2010 enthält ein eindeutiges Bekenntnis für die Stärkung 

der erneuerbaren Energien: „Die Regionalen Planungsgemeinschaften sollen im Rahmen 

ihrer Koordinierungsaufgaben unter Berücksichtigung der regionalen Gegebenheiten un-

terstützen, dass der Anteil der erneuerbaren Energien in Form von Windenergie und zu-

nehmend von Biomasse, Biogas, Solarenergie, Wasserkraft und Geothermie am Energie-

verbrauch entsprechend dem Klimaschutzprogramm und dem Energiekonzept des Lan-

des ausgebaut werden kann (G 77 LEP-LSA).“ 
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Bei der Planung von Vorhaben zur Errichtung großflächiger Photovoltaik-anlagen sind 

die im LEP-LSA 2010 enthaltenen Hinweise für die raumordnerische Bewertung und die 

baurechtliche Beurteilung für großflächige Photovoltaikanlagen im Außenbereich heran-

zuziehen.  

Hier werden die Anforderungen an geeignete Flächen für Freiflächen-

Photovoltaikanlagen insbesondere durch die Raumordnung, den Naturschutz und die 

Wirtschaftlichkeit der geplanten Anlagen bestimmt.  

Zu beachtende Festlegungen des LEP-LSA 2010 sind: 

• Für die Gewinnung regenerativer Energien sollen Flächen gesichert und freigehalten 

werden. Ziel ist es dabei, den Außenbereich in seiner Funktion vor allem für die 

Landwirtschaft, zum Schutz der Tier- und Pflanzenwelt und für die Erholung zu erhal-

ten und das Landschaftsbild zu schonen (G 101 LEP-LSA 2010). 

• Photovoltaik-Freiflächenanlagen sind in der Regel raumbedeutsam und bedürfen vor 

ihrer Genehmigung einer landesplanerischen Abstimmung. Dabei ist insbesondere 

ihre Wirkung auf das Landschaftsbild, den Naturhaushalt und die baubedingte Stö-

rung des Bodenhaushalts zu prüfen (Z 115 LEP-LSA 2010). 

• Photovoltaik-Freiflächenanlagen sollen vorrangig auf bereits versiegelten oder Kon-

versionsflächen errichtet werden (G 84 LEP-LSA 2010). 

• Die Errichtung von Photovoltaik-Freiflächenanlagen auf landwirtschaftlich genutzter 

Fläche sollte weitestgehend vermieden werden (G 85 LEP-LSA 2010). 

Ausschlussflächen gemäß G 101 LEP-LSA 2010 wie hochwertige Landwirtschaftsflächen, 

NATURA 2000-Gebiete oder Wald im Sinne des Waldgesetzes sind vorliegend nicht be-

troffen.  

Gemäß der Festlegungskarte des LEP Sachsen-Anhalt befindet sich der vorhabenbezoge-

ne Bebauungsplan innerhalb eines Vorbehaltsgebiets Landwirtschaft . 

Für die Landwirtschaft geeignete und von der Landwirtschaft genutzte Böden s ind zu 

erhalten. Eine Inanspruchnahme für andere Nutzungen soll unter Beachtung agrarischer 

und ökologischer Belange nur dann erfolgen, wenn die Verwirklichung solcher Nutzun-

gen zur Verbesserung der Raumstruktur beiträgt und für dieses Vorhaben aufgrund se i-

ner besonderen Zweckbestimmung nicht auf andere Flächen ausgewichen werden kann. 

(G 115 LEP-LSA 2010) 

Der in Rede stehende Planungsraum umfasst eine aus der Nachsorge entlassene Depo-

nie. Diese eignet sich auf Grund der stofflichen Belastungen nicht als landwirtschaftliche 

Nutzfläche. Somit wird der Landwirtschaft keine Nutzfläche entzogen.  

Das REP Harz trifft zu Photovoltaikanlagen folgende Festlegungen:  
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• Im Rahmen der Landespolitik gilt es, die Energiesparpotenziale auszunutzen sowie 

für die Energieversorgung alle verantwortbaren Energiequellen zu nutzen. Es sind 

insbesondere alle Möglichkeiten für den Einsatz erneuerbarer Energien auszuschöp-

fen und Emissionen bei der Energieumwandlung zu senken sowie die Energieeffizienz 

zu verbessern. (5.9 Energie G 1) 

• Die Nutzung regenerativer und CO2-neutraler Energieträger und Energieumwand-

lungstechnologien wie Solarthermie, Photovoltaik, Wasserkraft, Windenergie, Bio-

masse und Geothermie soll gefördert werden. (5.9 Energie G 3)  

• Die Standortwahl für die Nutzung der erneuerbaren Energien soll unter Berücksichti-

gung der regionalen Gegebenheiten und Potenziale so erfolgen, dass Konflikte mit 

den Belangen des Natur- und Landschaftsschutzes sowie mit anderen Raumnutzun-

gen vermieden werden.  

Bei der Abwägung sind das Landschaftsbild und die Erholungsfunktion der Land-

schaft besonders zu berücksichtigen.  

Die Errichtung großflächiger Photovoltaik-Freiflächenanlagen im Außenbereich soll an 

vorhandene Konversionsflächen aus wirtschaftlicher oder militärischer Nutzung, Depo-

nien und anderen, durch Umweltbeeinträchtigungen belastete Freiflächen gebunden 

werden. (5.9 Energie G 4) 

Die in den raumordnerischen Grundsätzen formulierten Standortprioritäten werden mit 

dem gewählten Geltungsbereich auf der Deponie Liebfrauenberg vollständig erfüllt.  

Der Geltungsbereich des Bebauungsplans liegt innerhalb des Vorbehaltsgebiets für 

Wassergewinnung Halberstadt/Klus-Süd. Vorbehaltsgebiete für Wassergewinnung wer-

den festgelegt, um die öffentliche Wasserversorgung langfristig sichern zu können. In 

diesen Gebieten ist bei der Abwägung mit konkurrierenden Nutzungen dem Vorbehalt 

Wassergewinnung ein besonderes Gewicht beizumessen. (4.5.2 Vorbehaltsgebiete für 

Wassergewinnung Z1 REP Harz)  

Für die Wassergewinnung hat der Standort keine hervorgehobene Bedeutung. Das ge-

plante Vorhaben auf dem Deponiekörper der Deponie Liebfrauenberg führt zu keinen 

negativen Beeinträchtigungen des Vorbehaltsgebietes für Wassergewinnung.  

Des Weiteren befindet sich der Geltungsbereich des vorhabenbezogenen Bebauungs-

plans innerhalb des Vorbehaltsgebietes Tourismus und Erholung  Harz- und Harzvor-

länder. In den ausgewiesenen Vorbehaltsgebieten für Tourismus und Erholung ist den 

Belangen des Tourismus bei der Abwägung mit entgegenstehenden Belangen ein beson-

deres Gewicht beizumessen. (4.5.6 Vorbehaltsgebiete für Tourismus und Erholung Z 1 

REP Harz) 

Auf Grund der anthropogenen Vorprägung hat der Geltungsbereich keine Qualität für 

den Tourismus und die Erholung.  
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In Vorbehaltsgebieten für den Aufbau eines ökologischen Verbundsystems  ist den 

Belangen von Naturschutz und Landschaftspflege sowie einer naturnahen Waldbewirt-

schaftung bei der Abwägung mit entgegenstehenden Belangen ein erhöhtes Gewicht 

beizumessen. (4.5.3 Vorbehaltsgebiete für den Aufbau eines ökologischen Verbundsys-

tems Z 3 REP Harz) 

Eine naturnahe Waldbewirtschaftung wäre auf dem Deponiegelände aufgrund der anth-

ropogenen Vorprägung des Standortes nicht möglich. Für den Naturschutz und die Land-

schaftspflege hat diese Konversionsfläche keine hervorgehobene Bedeutung. 

Bei der abwägenden Entscheidung für den Geltungsbereich des Bebauungsplans wurden 

die tatsächliche Art der Nutzung sowie die energierechtliche Einordnung einbezogen.  

Zunächst lassen sich im Rahmen dieser Standortkonzeptionierung alle im Hoheitsgebiet 

der Welterbestadt Quedlinburg bestehenden Flächen ausschließen, die durch hochwerti-

ge Waldstrukturen (vor allem im südlichen Bereich des Stadtgebietes) oder intensive 

Ackerflächen mit hohen Bodenwertzahlen (östlicher Bereich des Stadtgebietes) geprägt 

sind. Darüber hinaus sollen keine bereits überplanten Gewerbe- oder Industriestandorte 

mit Solarmodulen bebaut werden, um der Erweiterung oder Neuansiedlung von entspre-

chenden Unternehmen nicht im Weg zu stehen. Auch die Überplanung von Schutzgebie-

ten ist ausgeschlossen. Große Teile des Stadtgebietes liegen innerhalb der Landschafts-

schutzgebiete Harz und nördliches Harzvorland oder Seweckenberge und des Wasser-

schutzgebietes der Welterbestadt Quedlinburg.  

Auch Vorranggebiete für Rohstoffgewinnung in denen der Abbau von Rohstoffen noch 

vollzogen wird oder geplant ist, sind für die Errichtung eines Solarparks auszuschließen 

(Quarzsandlagerstätte Quedlinburg/Lehof). Vorranggebiete für den Hochwasserschutz 

entfallen ebenfalls für die Energiegewinnung auf der Basis solarer Strahlungsenergie. 

Diese sind zur Erhaltung der Flussniederung für den Hochwasserrückhalt und den Hoch-

wasserabfluss sowie zur Vermeidung nachteiliger Veränderungen der Flächennutzung 

vorgesehen. Zugleich sind diese Gebiete in ihrer bedeutenden Funktion für Natur und 

Landschaft als Teil des ökologischen Verbundsystems sowie für die landschaftsorientierte 

Erholung zu erhalten. 

Durch den Welterbestatus der Welterbestadt Quedlinburg entfallen ebenfalls die Flächen 

des Welterbegebietes.   

Nach diesen sehr groben Flächenkriterien wurden alle Flächen ausgeschlossen, die aus 

städtebaulicher Sicht nicht baulich vorgeprägt sind, die durch ihre ökologische Ausstat-

tung eine besondere Bedeutung für den Arten- und Biotopschutz haben, die aufgrund 

ihrer landschaftlichen Vielfalt und Eigenart einen hohen Schutzanspruch aufweisen und 

sonstige Flächen, die für den Rohstoffabbau, die Land- und Forstwirtschaft und den 
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Hochwasserschutz und die weitere Siedlungsentwicklung der Welterbestadt Quedlinburg  

von Bedeutung sind.  

Die Bewertung des in Rede stehenden Vorhabenstandortes ist der nachstehenden Tabelle 

zu entnehmen: 

Kriterium erfüllt 
bedingt 

erfüllt 

nicht 

erfüllt 

bauliche Vorbelastungen  x   

immissionsschutzrechliche Vorbelastungen  x   

geringe ökologische Wertigkeit x   

geringe Bodenwertzahlen x   

keine nationalen oder europäischen Schutzgebiete x   

Anschluss an vorhanden Siedlungsstrukturen  x   

Gesicherte Erschließung  x   

Konversionseigenschaft im Sinne von § 52 EEG x   

geringes Wirkpotenzial auf sonstige Nutzungen x   

geringe Eingriffswirkungen bei Umsetzung des Vor-

habens 

x   

geringe Empfindlichkeit umliegender Nutzungen x   

keine Vorranggebiete x   

Die zur Überplanung vorgesehenen Flächen der Altablagerung als wirtschaftliche Konver-

sionsflächen umfassen insgesamt etwa 4,5 ha. Sie erfüllen die oben genannten Kriterien.  

Mit Verweis auf die Abwägungs- oder Ermessensentscheidungen gemäß    § 4 Abs. 1 ROG 

stützt sich das gemeindliche Planungskonzept auch auf die Aspekte des Allgemeinen 

Klimaschutzes. 

Mit der BauGB-Novelle 2011 erfolgte eine Konkretisierung des allgemeinen Klimaschut-

zes innerhalb der Planungsleitsätze des § 1 Abs. 5 BauGB.  

Maßnahmen, die dem Klimawandel entgegenwirken und/oder der Anpassung an den 

Klimawandel dienen, wurden als gleichberechtigter Abwägungsbelang in der Bauleitpla-

nung erhoben. Den Anforderungen des Klimaschutzes und der Klimaanpassung ist folg-

lich Rechnung zu tragen. 

Der vorliegende vorhabenbezogene Bebauungsplan zielt mit dem zu schaffenden Bau-

recht für Freiflächen-Photovoltaikanlagen unmittelbar auf die Mitigation des Klima-

wandels ab.  

Die Erzeugung von Strom aus solarer Strahlungsenergie führt direkt zu Einsparungen an 

fossilen Energieträgern sowie zur Reduzierung des CO 2-Ausstoßes.  
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Bebauungspläne müssen die Grundsätze der Raumordnung berücksichtigen und die Ziele 

beachten. Sie dürfen keine erheblichen Beeinträchtigungen von Natur und Umwelt verur-

sachen.  

Entsprechend ist eine Prüfung des Einzelfalls für die Belange des Tourismus und der 

Erholung sowie des Aufbaus eines ökologischen Verbundsystems, der Wassergewin-

nung und Landwirtschaft erforderlich. Alle weiteren Prüfkriterien werden nicht verletzt.  

Sofern im Rahmen einer Standortprüfung besondere Standorterfordernisse keine Alter-

nativen aufzeigen und das Vorhaben allgemein die Grundzüge der übergeordneten Pla-

nung nicht berührt, so ist eine Vereinbarkeit mit den o. g. Grundsätzen der Raumord-

nung und Landesplanung erkennbar. 

Entscheidend ist in diesem Zusammenhang, dass sich der Flächenentzug für die Ansied-

lung von Gewerbebetrieben zur Erzeugung solarer Strahlungsenergie im Sinne des allge-

meinen Klimaschutzes nicht negativ im Stadtgebiet auswirkt.  

Durch die Nutzung einer Mülldeponie als wirtschaftliche Konversionsfläche wird kein 

hochwertiger Lebensraum für wildlebende Tiere und Pflanzen sowie deren Lebensge-

meinschaften in Anspruch genommen.  

Als landwirtschaftliche Nutzfläche eignet sich der Planungsraum aufgrund seiner sto ffli-

chen Vorbelastungen nicht.  Auch für die Wassergewinnung hat der Vorhabenstandort 

keine hervorgehobene Bedeutung. Die Wasserqualität wird durch das geplante Vorhaben 

nicht beeinträchtigt.   

Vorliegend besteht auch im Ergebnis der durchgeführten Prüfung kein Zweifel daran, 

dass der Vorhabenstandort ausdrücklich sehr gut für die Errichtung eines Solarparks ge-

eignet ist. Zu begründen ist dieser Sachverhalt mit der fehlenden Nutzungskonkurrenz.  

Die Grundzüge der Planung sind berührt, wenn das Vorhaben der planerischen Konzepti-

on widerspricht und die mit dem vorliegenden Raumordnungsplan verfolgten Ziele und 

Zwecke vereitelt werden (Bielenberg/Runkel/Spannowski , Raumordnungs- und Landes-

planungsrecht des Bundes und der Länder, § 11 Rn. 31).  

Die Grundzüge der Planung werden vorliegend nicht berührt. Maßgebend ist hier, dass 

für den vorliegenden Einzelfall ausschließlich Konversionsflächen einer ehemaligen De-

ponie überplant werden.  

Das geplante sonstige Sondergebiet umfasst mit dem Deponiekörper als wirtschaft liche 

Konversionsfläche einen anthropogen überprägten Planungsraum ohne jede Bedeutung 

für konkurrierende Nutzungen. Versieglungen sind nur in einem sehr geringen Umfang 

vorgesehen. 

Nach den Festlegungen der Raumordnung und Landesplanung sollen die Anlagen  für die 

Energieversorgung in der Planungsregion bedarfsgerecht ausgebaut werden.  
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Aus Gründen des Ressourcen- und Klimaschutzes, der Versorgungssicherheit und der 

regionalen Wertschöpfung ist der Anteil erneuerbarer Energien zu erhöhen.  

Zur Begründung wird ausgeführt, dass der Klima- und Umweltschutz verstärkt die zielge-

richtete Erschließung regenerativer Energiequellen erfordere. Neben der Windkraft seien 

im ländlichen Raum besondere Potenziale für die energetische Nutzung von solarer 

Strahlungsenergie vorhanden. Diese Zielstellung erfordert die Ansiedlung von Energie 

erzeugenden Gewerbebetrieben.  

Die Welterbestadt plant die Ausweisung eines sonstigen Sondergebietes „Energiegewin-

nung auf Basis solarer Strahlungsenergie“ zur Produktion von solarer Strahlungsenergie. 

In diesem Zusammenhang liegen bereits konkrete Investitionsabsichten der SUNfarming 

GmbH vor. Bereits im Stadtentwicklungskonzept Quedlinburg 2012 wurden Entwick-

lungspotenziale in der Reaktivierung geeigneter Gewerbe- und Konversionsbrachen für 

Photovoltaikanlagen zur Solarstromerzeugung gesehen. Diesem Ziel soll vorliegend 

nachgegangen werden.  

Durch eine Verzögerung der Aufstellung des o. g. vorhabenbezogenen Bebauungsplans 

wäre die zeitnahe Verwirklichung der danach auch im öffentlichen Interesse der Welter-

bestadt liegenden Investitionsentscheidung in Frage gestellt.  

Der Welterbestadt Quedlinburg entstünde durch die Nichtansiedlung der SUNfarming 

GmbH der Nachteil, dass dann die Investition an anderen Standorten außerhalb des Ho-

heitsgebietes realisiert wird.  

Die Bewertung der Welterbestadt Quedlinburg kommt zu dem Ergebnis, dass sich im 

Rahmen der Planung keine Planungsalternativen aufdrängen.  

Die Verpflichtung der Stadt, die von ihrer Planung berührten öffentlichen und privaten 

Belange in einer Weise zum Ausgleich zu bringen, die zu ihrer objektiven Gewichtigkeit 

in einem angemessenen Verhältnis steht, kann u.a. auch die Prüfung ernsthaft in Betracht 

kommender Standort- und Ausführungsalternativen erforderlich machen.  

Die planende Stadt ist indes nicht verpflichtet, eine Standortprüfung bis zuletzt offen zu 

halten und alle von ihr zu einem bestimmten Zeitpunkt erwogenen oder von dritter Seite 

vorgeschlagenen Alternativstandorte gleichermaßen detailliert und umfassend zu unter-

suchen und zu beschrieben.  

Der Verzicht auf eine konkrete Ermittlung von Alternativstandorten ist nur dann fehler-

haft, wenn die Stadt Alternativen außer Betracht lässt, die sich hätten aufdrängen müs-

sen.  

Der ins Auge gefasste Vorhabenstandort erweist sich als für das Planungsziel geeignet 

und zweckmäßig. Besser geeignete Alternativstandorte haben sich nicht aufgedrängt. 

Insofern wurde auf eine Prüfung weiterer Standorte verzichtet.  
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3. Entwicklungsziele der Flächennutzungsänderung  

Ziel der 21. Änderung des Flächennutzungsplans ist es, durch die Ausweisung eines sons-

tigen Sondergebietes die Realisierung und den Betr ieb einer Freiflächenphotovoltaikan-

lage einschließlich der erforderlichen Nebenanlagen planungsrechtlich zu ermöglichen 

und die Erzeugung von umweltfreundlichem Solarstrom zu sichern.   

Die Gebietsausweisung berührt ausschließlich Flächen der Deponie Liebfrauenberg als 

wirtschaftliche Konversionsflächen. Auch im Integrierten Stadtentwicklungskonzept Qued-

linburg vom Mai 2012 wird die Reaktivierung solcher Konversionsbrachen als wirtschaftli-

ches Entwicklungspotenzial gesehen. Die Planung entspricht somit dem Stadtentwick-

lungskonzept der Welterbestadt Quedlinburg.   
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4. Auswirkungen der Flächennutzungsänderung  

Die Ausweisung eines sonstigen Sondergebietes entfaltet auf der Ebene des Flächennut-

zungsplans keine unmittelbaren Wirkungen auf den Natur- und Landschaftshaushalt. Es 

werden jedoch die planungsrechtlichen Grundlagen für die Entwicklung eines Solarparks 

geschaffen. Da mit der vorliegenden Planung die Fläche einer Deponie in Anspruch ge-

nommen wird, hat der Entzug der Maßnahmenfläche keine negativen Auswirkungen auf 

das Stadtgebiet.  Gemäß § 2 Absatz 4 Satz 1 BauGB werden die Belange der Umwelt ge-

prüft. 

Innerhalb des Änderungsbereiches verläuft die 380-kV-Leitung Lauchstädt - Wolmirstedt 

- Klostermansfeld 535/536 von Mast-Nr. 188-189. Die PV-Module werden unterhalb der 

380-kV-Freileitung mit einem Revisionsstreifen von 5 m installiert. Mit dem Netzbetrei-

ber 50Hertz gibt es dazu eine schriftliche Vereinbarung (Zustimmung) mit dem Vorha-

benträger. 

Die geplante Sondergebietsausweisung steht in unmittelbarem Zusammenhang mit der 

Errichtung einer Anlage zur Erzeugung solarer Strahlungsenergie und deren Nebenanla-

gen. Hier besteht die Möglichkeit, die schwerpunktmäßige Ermittlung bestimmter Um-

weltauswirkungen einer nachfolgenden Planungsebene zuzuordnen (Abschichtung). Eine 

angemessene und abschließende Konfliktbewältigung der zu erwartenden Immissionen 

ist auf der Ebene der Flächennutzungsplanung nicht zweckmäßig. Insbesondere eine Ver-

tiefung der Ergebnisse beispielsweise im Hinblick auf die genaue räumliche Verteilung 

der Umweltauswirkungen kann durch entsprechende Arbeitsteilung zwischen den ver-

schiedenen Ebenen eines mehrstufigen Planungssystems bis auf die Ebene des dem Be-

bauungsplan nachfolgenden Zulassungsverfahrens delegiert werden.  

Es wird deshalb auch auf die Umweltprüfung zu dem vorhabenbezogenen Bebauungs-

plans Nr. 58 „Solarkraftwerk Liebfrauenberg, 2. BA“ Welterbestadt Quedlinburg verwie-

sen. 

Dennoch ist auch im Rahmen der Umweltprüfung auf dieser Planungsebene schutzgutbe-

zogen zu beurteilen, welche vorhersehbaren erheblichen Umweltauswirkungen zu erwar-

ten sind. Insofern werden im Rahmen der Umweltprüfung der 21. Änderung des Flächen-

nutzungsplans die Ergebnisse aus der Umweltprüfung des vorhabenbezogenen Bebau-

ungsplans Nr. 58 „Solarkraftwerk Liebfrauenberg, 2. BA“ der Welterbestadt Quedlinburg 

generalisiert und in einem gröberen Bewertungsmaßstab verwendet.  

 

Hinweis Erschließung 

Die Erschließung der südlichen abgedichteten Deponie erfolgt ausgehend der Kreisstraße 

K1360 über einen landwirtschaftlichen Weg. Der nördliche nicht abgedichtete Teil wird 

über den Wegelebender Weg und den Geltungsbereich des vorhabenbezogenen Bebau-

ungsplanes Nr. 49 „Solarkraftwerk Liebfrauenberg“ erschlossen.  
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Für die Anlieferung der einzelnen Bestandteile werden die vorhandene Betriebswege ge-

nutzt. Weiterer Erschließungsaufwand ist somit nicht erforderlich.  

Die Sicherung der Zuwegung erfolgte bereits im Zuge der Aufstellung des 

vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 49 “Solarkraftwerk Liebfrauenberg“, welcher sich 

direkt nördlich anschließt. 

Hinweis Energie-, Wasserver- und -entsorgung 

Innerhalb des Geltungsbereichs werden die Kabel unterirdisch verlegt, so dass es nicht zu 

Konflikten mit der Flächennutzung kommt. Ein Anschluss an das Wasserver- und Abwas-

serentsorgungsnetz ist nicht erforderlich. 

Durch den Geltungsbereich verläuft die 380-kV-Leitung Lauchstädt - Wolmirstedt - 

Klostermansfeld 535/536 von Mast-Nr. 188-189. Die Planung sieht die Unterbauung in 

Teilbereichen des Freileitungsschutzstreifens vor.  

Die 50Hertz Transmission GmbH teilte mit Stellungnahme vom 26.09.2022 mit, dass für 

die Regelung der Betriebsführungsaspekte der Abschluss einer privatrechtlichen Verein-

barung zwischen Vorhabenträger und 50Hertz erforderlich ist.  

Für jegliche Nutzungsänderungen (auch temporär) im Freileitungsbereich und bei Bau- 

und Pflanzmaßnahmen ist die Zustimmung des Leitungsbetreibers beim Regionalzentrum 

West, Standort Wolmirstedt, Am Umspannwerk 1, 39326 Wolmirstedt (E -Mail: leitungs-

auskunft-rzwest@50hertz.com) einzuholen. Konkrete Planungsunterlagen, z. B. über 

Standorte und Höhe einer vorgesehenen baulichen Veränderung, Bepflanzung etc., sind 

möglichst frühzeitig der 50Hertz Transmission GmbH zur Kenntnis zu geben, um die Vo-

raussetzungen zum Erteilen einer Zustimmung gemeinsam klären zu können.   

Entwässerungssystem der Deponie  

„Das Entwässerungssystem der Oberflächenabdichtung setzt sich u.a. aus Dränmatten 

und Entwässerungsgräben zusammen. Durch die installierten Dränmatten wird das Ober-

flächenwasser flächig gefasst und zu den Randgräben geleitet. Die Randgräben sind bis 

auf die Höhe der Abdichtungskomponente in die Rekultivierungsschicht eingelassen.  

In den Randgräben wird das Oberflächenwasser gesammelt und in freiem Gefälle abge-

leitet, bis es über drei Ablaufrinnen in die Versickerungsmulde südlich des abgedichteten 

Deponiebereiches gelangt. Die Versickerungsmulde ist mit einem Notüberlaufsystem 

ausgestattet. Bei zu hohen Wassermengen kann so das Wasser in den Zapfenbach abflie-

ßen. 

Auf der Rekultivierungsschicht ist außerdem ein Betriebsweg für Wartungsarbeiten ange-

legt, der um den ehemaligen Deponiekörper herumführt. Er besitzt eine Breite von ca. 3 

m. Innenliegend des Weges ist ein Entwässerungsgraben vorhanden, sodass die Fahrbahn 

dorthin entwässern kann.  
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Am tiefsten Punkt dieses Entwässerungsgrabens wird das gefasste Oberflächenwasser 

über einen Durchlass unter dem Betriebsweg über den äußeren Randgraben in das Versi-

ckerungsbecken geleitet. 

Durch die geplante PV-Anlage wird das oben beschriebene Entwässerungssystem nicht 

verändert, so dass auch nach Installation der PV-Anlage eine ordnungsgemäße Oberflä-

chenentwässerung gewährleistet wird.  

Der Betriebsweg wird im nordöstlichen Bereich des Plateaus, an dem etwa 35 m langen 

Abschnitt ohne Entwässerungsgraben, mit der PV-Anlage überbaut.  

Damit der vorhandene Betriebsweg für die Herstellung der PV-Anlage zunächst vollstän-

dig genutzt werden kann, wird dieser Bereich der PV-Anlage als letztes hergestellt.“2 

Niederschlagswasser 

Das mit der Planung in Verbindung stehende Vorhaben „Errichtung von Modultischen für 

solare Energiegewinnung“ erzeugt kein zusätzliches Niederschlagswasser.  

Erosionswirkungen auf die Rekultivierungsschicht können mittels der Abstände zwischen 

den einzelnen PV-Modulen von etwa 1,0 bis 3,0 cm vermieden werden. Somit läuft bei 

den geplanten Modultischen das Niederschlagswasser an jedem einzelnen Modul ab, 

wodurch sich kaum Veränderungen in der Niederschlagsverteilung auf der Fläche erge-

ben. 

Sollten sich im Einzelfall bereichsweise dennoch negative Veränderungen an der Rekulti-

vierungsschicht bemerkbar machen, kann in einem solchen Fall auch im Nachhinein mit 

z.B. Kiesschüttungen oder Jutematten schnell konstruktiv Abhilfe geschaffen werden.  

 

 

 
2 Antrag für die Errichtung einer PV-Anlage auf der aus der Nachsorge entlassenen ehemaligen Deponie Liebfrauen-

berg vom Februar 2022: S. 4 


